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Beschreibung

[0001] Vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
und eine Vorrichtung für die Kontrolle der Fahrtzeit 
oder des Aufenthalts von Personen, Tieren oder Ge-
genständen.

[0002] Diese wird vor allem, aber nicht exklusiv zur 
Arbeitszeitkontrolle von Personen mit mehreren Ar-
beitsstellen, wie zum Beispiel das Unterhaltungsper-
sonal von Büros oder Personen, die am Wohnsitz 
eine Hilfe leisten, angewandt. Sie kann ebenfalls bei 
der Fahrtzeitkontrolle einer Flotte von Fahrzeugen 
zwischen mehreren Depotstellen sowie für die Park-
zeitkontrolle von Fahrzeugen angewandt werden.

[0003] Außerdem ist bekannt, dass bereits vor allem 
über die Patentanmeldung PCT WO 98/16070 ein 
Apparat für die Identifizierung von Gegenständen 
vorgeschlagen wurde, der mit einem Terminal mit ei-
ner Vielzahl von Daten-Modulen, einer Umschaltvor-
richtung zur Einleitung eines der Datenmodule zum 
Auszug von Identifizierungsdaten eines Gegenstan-
des und mit einem Modul zur Fernübertragung dieser 
Identifizierungsdaten versehen ist.

[0004] Auch das Patent US 5,630,209 beschreibt 
ein Notrufsystem unter Einschaltung eines drahtlo-
sen Fernmeldenetzes zur Übertragung eines Notrufs 
und einer Anforderung einer Assistenz bei einer 
Überwachungszentrale. Die übertragene Nachricht 
wird aus gespeicherten Informationen in einer Chip-
karte zusammengesetzt und über Lesevorrichtungen 
abgelesen.

[0005] Die Patentanmeldung PCT WO 99/45761 
betrifft ein Verfahren für die Sammlung von Informati-
onen bezüglich Schlachtvieh. Dieses Verfahren lässt 
einen Transponder für jedes Tier intervenieren und 
eine Lesevorrichtung dieses Transponders, welche 
eine drahtlose Übertragung von im Transponder ent-
haltenen Daten sichert, die für eine Überwachungs-
zentrale bestimmt sind. Der Transponder ist nur in 
Lesung zugänglich und vermittelt einen einzigen 
Identifizierungscode.

[0006] Gegenwärtig existieren Vorrichtungen für die 
Arbeitszeitkontrolle der Angestellten eines Unterneh-
mens. Eine solche Vorrichtung umfasst einen Identi-
fikationsausweis und eine Zeitschaltvorrichtung, wo-
bei jeder Angestellte mit einem Identifikationsaus-
weis ausgestattet wird, der von der Vorrichtung am 
Eingang und am Ausgang der Arbeitsstelle abgele-
sen wird, um die Anwesenheitszeit des Angestellten 
auf seiner Arbeitsstelle zu berechnen und zu spei-
chern. Es erweist sich, dass sich diese Lösung für die 
Angestellten schlecht eignet, die regelmäßig die Ar-
beitsstelle wechseln, denn sie setzt voraus, dass alle 
fraglichen Arbeitsstellen mit untereinander kompatib-
len Zeitkontrollvorrichtungen ausgestattet werden 

oder dass der Angestellte mit so vielen Ausweisen 
ausgestattet ist wie Zeitkontrollvorrichtungen an eine 
Verwaltungsstelle übertragen werden, und zwar un-
ter ein und demselben Format, was nicht der Fall ist, 
wenn die Kontrollvorrichtungen nicht vereinbar sind.

[0007] Eine weitere Lösung besteht darin, den Aus-
weis mit Speichermitteln auszustatten, damit alle Zei-
tinformationen über Zeitkontrollvorrichtungen des 
Ausweises übertragen und gespeichert werden. Die-
se Lösung setzt noch voraus, dass alle Zeitkontroll-
vorrichtungen untereinander vereinbar sind.

[0008] Außerdem wurde vorgeschlagen, die Haus-
assistenten, die eine ärztliche Hilfe oder Haushalts-
hilfe leisten, mit einem tragbaren Terminal mit einem 
Identifikationsausweisableser auszustatten, wobei 
jede eine solche Hilfe nutzende Person mit einem 
Identifikationsausweis ausgestattet ist. Am Anfang 
und am Ende jedes Besuches muss der Assistent mit 
seinem Terminal den Identifikationsausweis der be-
suchten Person ablesen, um dem Terminal die Spei-
cherung der entsprechenden Stunden und der Infor-
mationen über die Identifikation der besuchten Per-
son zu gestatten. Der Assistent verfügt außerdem 
über eine Fernübertragungs-Vorrichtung mit einem 
Modem, wodurch es ermöglicht ist, die gespeicherten 
Zeitinformationen über das Terminal abzulesen und 
diese Informationen telefonisch an eine Verwaltungs-
zentrale zu übertragen.

[0009] Es erweist sich, dass diese Lösung hohe 
Kosten darstellt, dadurch, dass sie die Verwirklichung 
eines spezifischen Terminals erfordert, das jedem 
Assistenten zur Verfügung gestellt werden muss, so-
wie eine Fernübertragungsvorrichtung, die jedoch 
von mehreren Assistenten geteilt werden kann.

[0010] Vorliegende Erfindung hat das Ziel, diese 
Nachteile zu beseitigen. Zu diesem Zweck schlägt sie 
ein Verfahren zur Zeitkontrolle des Ortswechsels 
oder des Aufenthalts von Gegenständen oder Perso-
nen vor.

[0011] Erfindungsgemäß zeichnet sich dieses Ver-
fahren dadurch aus, dass es folgende aufeinander 
folgende Etappen umfasst: 
– Ablesen mittels einer Lese-/Schreibvorrichtung 
(31) von Informationen, die einen von einem Iden-
tifikations-Transponderchip (10) gespeicherten 
Identifizierungscode enthalten, der über Lesung 
und Schrift zugänglich ist, und Übertragung der an 
einem Mobiltelefon, an welchem die Lesevorrich-
tung angeschlossen ist, abgelesenen Informatio-
nen,
– Ausgabe über das Mobiltelefon an eine Kontroll-
zentrale einer Signalnachricht, die einen Rechner 
(1) und eine Datenbank (2) umfasst, mit einer Si-
gnalnachricht, die den von der Vorrichtung abge-
lesenen Identifikationscode enthält,
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– Empfang der Signalnachricht durch die Überwa-
chungszentrale und Speicherung in besagter Da-
tenbank (2) der in der erhaltenen Mitteilung ent-
haltenen Informationen in Verbindung mit den 
Identifikations-Informationen des Signalnachrich-
tensenders, sowie Zeitkontrolldaten, wobei be-
sagte Datenbank durch einen Identifikationscode 
auf der Basis von einer Informationseinheit orga-
nisiert wird, wobei alle Signalnachrichten in dieser 
Einheit nach Datum eingeordnet werden,
– Rücksendung einer Empfangsbestätigung 
durch die Überwachungszentrale (1) an das Mo-
biltelefon (20),
– Abschrift der Informationen, die die vom Mobil-
telefon empfangenen Zeitkontrolldaten enthalten, 
in den Transponderchip über die Lese-/Schreib-
vorrichtung.

[0012] Mit diesen Maßnahmen ermöglicht es die Er-
findung, einer Überwachungszentrale eine mit einem 
Identifizierungscode verbundene Angelegenheit zu 
melden. Sie kann einfach verwirklicht werden, indem 
ein Mobiltelefon, zum Beispiel ein SMG, an ein Trans-
ponderchip-Leser angeschlossen wird, der geringe 
Kosten darstellt und geringe Abmessungen hat, die 
mit jenen eines Mobiltelefons vereinbar sind, wobei 
dieser Anschluss so erfolgt, indem der an den Mobil-
telefonen vorgesehene Steckverbinder benutzt wird, 
um einen Computer oder periphere Organe, wie ei-
nen Freisprech-Bausatz anzuschliessen. In diesem 
Falle kann der Chipleser mittels eines am Gehäuse 
des Lesers vorgesehenen Bedienknopf betätigt wer-
den, wodurch das Ablesen von einem Mikrochip und 
die Übertragung der abgelesenen Informationen an 
das Mobiltelefon ausgelöst wird. Der Empfang der 
vom Leser kommenden Informationen über das Mo-
biltelefon löst die Sendung der abgelesenen Informa-
tionen an einen Empfänger, dessen Telefonnummer 
vorher eingegeben wurde.

[0013] Alternativ kann der Chipleser mittels einer 
Taste oder mittels Steuerwählmenüs ausgelöst wer-
den, die im Mobiltelefon vorgesehen sind, was eine 
Änderung des Steuerprogramms hierfür voraussetzt. 
Ebenfalls kann vorsehen werden, den Mikrochipable-
ser im Gehäuse des Mobiltelefons einzubauen.

[0014] Gemäß einer Besonderheit der Erfindung er-
folgt die Ausgabe der im Chip abgelesenen Informa-
tionen in der Art einer sogenannten Kurzmitteilung in 
Mobiltelefonie, was die Kosten der Fernmeldetechni-
ken bei der Ausnutzung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung unbedeutend macht.

[0015] Um eine größere Zuverlässigkeit des Sys-
tems zu sichern, kann vorgesehen werden, dass die 
Überwachungszentrale, nämlich der Empfänger der 
Mitteilung, eine Empfangsbestätigung zurücksendet, 
und dass der Mobiltelefonsender den Benutzer be-
nachrichtigt, dass die Empfangsbestätigung einge-

gangen ist.

[0016] In einer solchen Anwendung wie die Arbeits-
zeitkontrolle, führt die Überwachungszentrale eben-
falls die Berechnung der Zeit durch, die zwischen 
dem Empfang von zwei ausgegebenen Signalnach-
richten abgelaufen ist, die von demselben Anrufer ge-
sandt wurden und denselben Identifizierungscode 
enthalten.

[0017] Die Erfindung betrifft ebenfalls eine Vorrich-
tung, womit die Durchführung des Verfahrens ermög-
licht ist.

[0018] Erfindungsgemäß umfasst diese Vorrichtung 
ein Mikrochip in der Art eines Transponders, der die 
Identifizikations-Informationen speichert, und ein Mo-
biltelefon mit einer Transponderchip-Lesevorrich-
tung, die so konzipiert ist, um die gespeicherten Iden-
tifikations-Informationen über das Mikrochip abzule-
sen, sowie Mittel, um das Ablesen über die Lesevor-
richtung der gespeicherten Informationen mittels ei-
nes Mikrochips auszulösen und die radiotelefonische 
Ausgabe einer Mitteilung, die die abgelesenen Infor-
mationen an eine Überwachungszentrale enthält, 
und Mittel, wodurch es ermöglicht ist, im Transpon-
derchip die von der Überwachungszentrale empfan-
genen Informationen über das Mobiltelefon zu spei-
chern, wobei diese Informationen die in einer Daten-
bank (2) der Überwachungszentrale gespeicherten 
Zeitkontrolldaten enthalten.

[0019] Vorteilhaft ist der Transponderchip kontakt-
los, das heißt, dass er durch Induktion über die Lese-
vorrichtung eingespeist wird und mit dieser über die-
sen Weg kommuniziert.

[0020] Gemäß einer weiteren Besonderheit der Er-
findung umfasst der Transponderchip Speichervor-
richtungen, die gleichzeitig in Lesung und Schrift zu-
gänglich sind, um vom Mobiltelefon empfangene und 
von der Lesevorrichtung übertragenen Informationen 
speichern zu können, wie z. B. jene eines Identifika-
tionscodes. In diesem Fall kann das erfindungsge-
mäße Verfahren Etappen für die Einspeicherung von 
Rechten umfassen, wodurch es dem Benutzer zum 
Beispiel ermöglicht ist, an geschützten Orten Zugang 
zu haben, Geräte unter bestimmten Bedingungen zu 
benutzen, Zahlungsaktivitäten durchzuführen, über 
einen Kredit zu verfügen, um Zahlungsdienstleistun-
gen nutzen zu können (Telefon).

[0021] In dem Falle, wo der Speicher Informationen 
über einen Kredit enthält, der im Laufe der Benutzung 
nach und nach durch den Chip abgezogen wird, kann 
die Verwaltung dieses Kredits von einem ferngelege-
nen Kontoverwaltungs-Organismus, wie zum Bei-
spiel einer Bank, abgesichert werden.

[0022] Natürlich sollte das Verfahren in diesem Fall 
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Sicherheits-Prozeduren mit Codierung der an den 
Chip übertragenen Informationen bewerkstelligen, 
um diese in den Speicher zu laden, und die Dechif-
frierung dieser Informationen beim Ablesen durch 
den Leser.

[0023] Ein Ausführungsmodus des erfindungsge-
mäßen Verfahrens und der Vorrichtung werden im 
folgenden als nicht einschränkendes Beispiel be-
schrieben, mit Bezugnahme auf die anliegende 
Zeichnung, in der die einzige Abbildung auf eine sehr 
schematische Art eine Vorrichtung darstellt, womit 
die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ermöglicht ist.

[0024] In dieser Figur umfasst die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung ein Mobiltelefon 20, zum Beispiel in 
der Art eines SMG, das so konzipiert ist, um Telefon-
vermittlungen mit anderen Mobiltelefonen oder mit an 
ein öffentliches Fernsprechnetz angeschlossene Te-
lefone durchzuführen.

[0025] In einer klassischen Art umfasst ein solches 
Telefon ein Sichtgerät 24, wie zum Beispiel mit Flüs-
sigkristallen, eine Steuertastatur 23, eine Sen-
der-/Empfänger-Vorrichtung 22, die an eine Antenne 
26 angeschlossen ist, womit es ermöglicht ist, eine 
radiotelefonische Verbindung mit einer Basisstation 
eines radiotelefonischen Zellnetzes, einem Mikrofon 
30 und einem Lautsprecher 29 herzustellen, wobei 
die Gesamtheit dieser Elemente durch einen Prozes-
sor 21 in der Art von einem Mikroprozessor ange-
steuert wird, und von einem an eine Batterie ange-
schlossenen Speiseschaltkreis 25 mit elektrischer 
Energie eingespeist wird. Der Prozessor 21 wird über 
ein Programm gesteuert, das in einem Read-on-
ly-Speicher 28 abgespeichert ist und benutzt einen 
Schreib-/Lese-Speicher 27 zur Speicherung von ins-
besondere Betriebsparametern des Telefons.

[0026] Erfindungsgemäß werden die am Mobiltele-
fon vorgesehenen Anschlüsse 33 benutzt, um einen 
Computer oder einen Freisprech-Bausatz anzu-
schliessen, um an den Prozessor 21 eine Lesevor-
richtung 31 des Transponderchips anzuschliessen, 
der zu diesen Zweck entworfen wurde.

[0027] Diese Lesevorrichtung gestattet es, die in ei-
nem Transponderchip 10, zum Beispiel einer kontakt-
losen Art, registrierten Informationen abzulesen, der 
mit Speichervorrichtungen 14 versehen ist, in wel-
chen insbesondere Identifikations-Informationen des 
Mikrochips unverfälschbar gespeichert sind, und 
Übertragungselemente 12 über Anschlussklemmen 
15 an eine Antenne 13 angeschlossen sind. Diese 
Übertragungselemente sind so konzipiert, um die in 
den Speicherelementen 14 abgespeicherten Infor-
mationen abzulesen und sie an die Antenne 13 aus-
zugeben. Die Antenne 13 besteht aus einer Einheit 
von Windungen, wodurch es dem Mikrochip ermög-

licht ist, sich durch Induktion mit einer Lesevorrich-
tung zu verbinden, die ihre Einspeisung ebenfalls 
über dieses Mittel sichert.

[0028] Die Einheit des Chips 10 und der Antenne 13
kann in einen Träger 11 wie einem Identifikationsaus-
weis integriert werden. Diese Einheit kann einer Per-
son, einem Tier, einem Gegenstand oder auch einem 
Ort zugeordnet sein.

[0029] Die Lesevorrichtung 31 wurde durch den 
Prozessor 21 unter Spannung gesetzt, infolge einer 
Aktion des Benutzers auf einem Druckknopf 32 der 
auf dem Gehäuse der Lesevorrichtung 31 vorgese-
hen ist.

[0030] Diese Aktion löst die Ausgabe der nötigen 
elektrischen Energie durch Induktion zum Betrieb ei-
nes Transponderchips 10 aus. Wenn der Chip 10 so 
unter Spannung gesetzt wurde, lesen die Übertra-
gungselemente 12 die in den Speichervorrichtungen 
14 enthaltenen Informationen ab und geben diese In-
formationen an die Lesevorrichtung 31 unter einer 
modulierten Form ab. Die Lesevorrichtung erhält die-
se Informationen und demoduliert sie, bevor sie diese 
dem Prozessor 21 überträgt.

[0031] Der Prozessor 21 stellt danach diese Infor-
mationen in Form einer digitalen Signalnachricht aus 
und gibt die Nachricht mittels Sender/Empfänger 22
an einen entsprechenden durch eine Telefonnummer 
identifizierten Korrespondenten aus. Die Telefon-
nummer des Korrespondenten kann als Parameter 
im Speicher 27 abgespeichert oder vom Benutzer 
mittels des Bildschirms 24 angefordert werden.

[0032] Alternativ wird die Lesevorrichtung 31 mittels 
einer zu diesem Zweck vorgesehenen Taste der Tas-
tatur 23 oder mittels eines auf dem Bildschirm 24 an-
gezeigten Wählmenüs unter Spannung gesetzt.

[0033] Natürlich kann die Lesevorrichtung 31 eben-
falls im Gehäuse des Mobiltelefons 20 eingebaut 
werden.

[0034] Erfindungsgemäß ist der Korrespondent der 
Signalnachrichten ein über eine Antenne 5 direkt an 
die Überwachungszentrale angeschlossenes oder 
mittels des öffentlichen Fernsprechnetzes geschalte-
tes Radiotelefon-Netz. Die Überwachungszentrale 
umfasst einen Rechner 1, der so konzipiert ist, um die 
digitalen Signalnachrichten direkt zu empfangen, und 
sie in einer Datenbank 2 zu speichern. Dieser Rech-
ner kann ebenfalls an ein Antriebsorgan 3 wie eine 
Tastatur und an ein Sichtgerät 4 angeschlossen sein.

[0035] Wenn dieser eine Signalnachricht erhält, ge-
winnt der Rechner 1 die in der empfangenen Mittei-
lung enthaltenen Informationen sowie die Identifikati-
ons-Informationen des Emittenten der Mitteilung zu-
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rück, und speichert diese Informationen im Einver-
nehmen mit dem Datum und der gegenwärtigen Zeit 
in der Datenbank 2 ab.

[0036] Zu diesem Zweck kann die Datenbank auf-
grund einer Informationseinheit durch ein Identifikati-
onscode des Benutzers, der ein Mobiltelefon gemäß
der Erfindung besitzt, organisiert werden, wobei alle 
vom Benutzer ausgegebenen Signalnachrichten in 
dieser Einheit so eingeordnet und datiert werden.

[0037] Die Identifikations-Informationen des Emit-
tenten der Mitteilung können aus der Telefonnummer 
des anrufenden Telefons 20 bestehen, die vom Rech-
ner 1 im Moment der Telefonübertragung der Signal-
nachricht zurückgewonnen wird. Alternativ können 
diese Identifikations-Informationen vom Benutzer 
verlangt oder im Speicher 27 abgelesen und über 
den Prozessor 21 in die Signalnachricht eingegeben 
werden.

[0038] Bei einer Anwendung, die insbesondere der 
Kontrolle der Anwesenheitszeit an einem Ort dient, 
ist die soeben beschriebene Vorrichtung dazu be-
stimmt, um eine erste Signalnachricht bei der Ankunft 
des Benutzers an einem bestimmten Ort und eine 
zweite Signalnachricht bei der Abfahrt des Benutzers 
von diesem Ort auszugeben. Danach wartet der 
Rechner 1 auf den Empfang von zwei aufeinander 
folgenden Signalnachrichten, die dieselben 
Chip-Identifikations-Informationen enthalten, und die 
von demselben Emittenten stammen.

[0039] Infolgedessen bestimmt der Prozessor 21
bei jedem Empfang einer Signalnachricht, ob es sich 
um eine erste oder zweite Signalnachricht handelt, 
über einen Zugang zur Datenbank 2, um nachzufor-
schen, ob schon eine erste Nachricht in der Daten-
bank gespeichert ist. Wenn es sich um die zweite Si-
gnalnachricht handelt, berechnet der Prozessor 21
die Zeit, die zwischen den entsprechenden Emp-
fangszeiten der ersten und der zweiten Nachricht ab-
gelaufen ist und speichert diese Zeitdauer in der Da-
tenbank 2 ab.

[0040] Natürlich kann die soeben beschriebene Vor-
richtung auch benutzt werden, wenn man nur 
wünscht, den Durchgang einer Person oder eines 
Fahrzeugs in einem genauen Ort zeitlich abzustem-
peln. In diesem Fall ist der Transponderchip an die-
sen Ort angebracht.

[0041] Um die Übertragungen zwischen dem Tele-
fon 20 und dem Rechner 1 zu vergewissern, kann 
man vorsehen, dass der Rechner 1 eine Empfangs-
bestätigung bei jedem Empfang einer Signalnach-
richt zurücksendet, wobei der Empfang dieser Emp-
fangsbestätigung auf dem Bildschirm 24 durch den 
Prozessor 21 gemeldet wird.

[0042] Vorteilhaft werden die Übertragungen zwi-
schen dem Telefon 20 und dem Rechner 1 in Form 
von digitalen Datenübertragungs-Nachrichten, wie 
solche, die in der SMG-Norm vorgesehen sind, 
durchgeführt. Gemäß dieser Norm wurden heute ver-
schiedene Arten von Datenübertragungen, wie SMS 
(Short-Message-Service), HSCSD (High Speed Cir-
cuit Switched Data) und GPRS (General Packet Ra-
dio Services) vorgesehen. Es kann ebenfalls ins 
Auge gefasst werden, dass die Mitteilungen zwi-
schen dem Mobil-Telefon 20 und dem Rechner 1 ge-
mäß dem neuen Zugangsprotokoll zum Internet-Netz 
durchgeführt werden, das an die Mobil-Telefone an-
gepasst ist, das sogenannte WAP (Wireless Applica-
tion Protocol).

[0043] Gemäß einer Besonderheit der Erfindung 
sind die Speichervorrichtungen 14 der Transponder-
chips 10 gleichzeitig in Lektüre und in Schrift zugäng-
lich und die Lesevorrichtung 31 ist ebenfalls dazu 
entworfen, um die in die Speichervorrichtungen 14
des Chips während der Ablesung einzuschreibenden 
Informationen abzugeben.

[0044] So kann der Prozessor 21 das laufende Da-
tum und die laufende Stunde sowie die genannte Te-
lefonnummer in einer Kontrolloptik während der Able-
sung an den Chip 10 senden, um die entsprechende 
Signalnachricht zu übertragen. Auf diese Weise kann 
eine andere Person, die mit den Kontrollen beauftragt 
ist, mit einer Chip-Lesevorrichtung nachprüfen, dass 
eine erste Signalnachricht übertragen wurde.

[0045] Das soeben beschriebene Verfahren und die 
Vorrichtung können in einer großen Zahl von Anwen-
dungen benutzt werden.

[0046] Sie können zuerst von Personen benutzt 
werden, die mehrere Arbeitsstellen haben, wie zum 
Beispiel die Assistenten am Wohnsitz, die von Sozi-
alhilfe-Organismen angestellt sind, zur Kontrolle ihrer 
Arbeitszeit. Bei dieser Anwendung verfügen die As-
sistenten über ein Mobiltelefon, das mit einem erfin-
dungsgemäßen Chipkarten-Leser ausgestattet ist, 
während die Empfänger einer solchen Assistenz 
über einen Ausweis verfügen, der in ein Transpon-
derchip integriert ist, in welche ein Identifizierungs-
code der Person gespeichert wird, wobei dieser Code 
der Überwachungszentrale bekannt ist. Der Trans-
ponderchip kann ebenfalls fest an einem hierfür vor-
gesehenen Ort auf jeder Arbeitsstelle installiert wer-
den.

[0047] Bei dessen Ankunft bei und Abfahrt von einer 
Person löst der Assistent die Ablesung über sein Mo-
bil-Telefon des Transponderchips der Person aus. 
Auf diese Weise wird die Überwachungszentrale in 
Echtzeit benachrichtigt, bei welchem Leistungsemp-
fänger sich jeder Assistent befindet, und kann die Ar-
beitszeit von jedem Assistenten bestimmen. Diese 
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Anordnung gestattet außerdem der Überwachungs-
zentrale, nachzuprüfen, indem telefonisch ein Leis-
tungsempfänger angerufen wird, ob sich gerade in 
diesem Augenblick ein Assistent bei ihm befindet.

[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren und die 
Vorrichtung können ebenfalls bei der Benutzung ei-
ner Flotte von Fahrzeugen angewandt werden, in-
dem in jedem Fahrzeug ein Transponderchip instal-
liert wird, das ein Identifizierungscode des Fahrzeugs 
speichert, wobei jeder Benutzer über ein erfindungs-
gemäßes Mobil-Telefon verfügt, um in Echtzeit eine 
Überwachungszentrale zu benachrichtigen, ob er ein 
Fahrzeug geliehen oder an einem bestimmten Datum 
abgegeben hat. Es kann ebenfalls vorsehen werden, 
jedem Parkort ein Transponderchip zuzuordnen, wo-
bei dieser Mikrochip von einem Benutzer gelesen 
werden muss, wenn er sein Fahrzeug abgibt, was zur 
Ausgabe einer Signalnachricht führt, die ein Ort-
sidentifizikationscode enthält, damit die Überwa-
chungszentrale in Echtzeit den Parkort jedes Fahr-
zeugs der Flotte und das Datum von dessen Rückga-
be kennt.

[0049] Das erfindungsgemäße Verfahren und die 
Vorrichtung können noch zur Parkkontrolle und zur 
Zahlung der Parkzeit von Fahrzeugen angewandt 
werden. Zu diesem Zweck muss jedes Fahrzeug 
oder jeder Benutzer oder auch jeder Parkort von ei-
nem Identifikations-Transponderchip ausgestattet 
sein, dessen Nummer jeder Verwaltungs- und Faktu-
rationszentrale bekannt ist. Am Anfang und am Ende 
des Parkens löst der Benutzer das Ablesen des 
Transponderchips über dessen Mobil-Telefon aus, 
wobei die Informationen vom erfindungsgemäßen 
Mobil-Telefon an eine Verwaltungsstelle übertragen 
werden, deren Telefonnummer vom Benutzer einge-
geben wurde. Mit Hilfe der übertragenen Informatio-
nen berechnet die Verwaltungszentrale die Parkdau-
er und den entsprechenden zu bezahlenden Betrag, 
und adressiert die Rechnung dieser Beträge an die 
entsprechenden Benutzer.

[0050] Es können dann Kontrollterminals vorsehen 
werden, womit es ermöglicht ist, zu bestimmen, ob 
ein parkendes Fahrzeug (Auto oder Vergnügungs-
schiff) gut der Verwaltungszentrale gemeldet wurde, 
wobei diese Terminals mit Transponderchip-Lesevor-
richtungen und eventuell mit Übertragungsmittel aus-
gestattet sind, um die Verwaltungszentrale abzufra-
gen. Wenn alternativ den Chip über Lesung und 
Schrift zugänglich ist, kann der Chip das Datum, an 
welchem die letzte Ablesung durchgeführt wurde, 
und die gewählte Nummer der Verwaltungszentrale 
speichern.

[0051] Falls der Parkort von einem Transponderchip 
identifiziert wird, kann vorsehen werden, dass der 
Benutzer vorher sein Mobil-Telefon, ein Identifizie-
rungscode seines Fahrzeugs, zum Beispiel das 

Kennzeichen von letzterem eingegeben und regist-
riert hat. In diesem Fall kann die Kontrolle nur durch-
geführt werden, indem sie die Verwaltungsmitte ab-
fragt, ob ein parkendes Fahrzeug vorher registriert 
wurde.

[0052] Allgemein können das erfindungsgemäße 
Verfahren und die Vorrichtung bei der Parkverwal-
tung von Fahrzeugen oder von beweglichen Gegen-
ständen angewandt werden, wie z. B. Müllabfuhrwa-
gen, die Abonnenten durch Verleih zur Verfügung ge-
stellt wurden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Zeitüberwachung der Ortsverän-
derung von Gegenständen oder Personen, das die 
folgenden aufeinanderfolgenden Schritte aufweist:  
– das Lesen von einen Identifikationscode enthalten-
den Informationen durch eine Lese-/Schreibvorrich-
tung (31), die von einem Identifikationstransponder-
chip (10) gespeichert werden, der gelesen und be-
schrieben werden kann, und die Übertragung der ge-
lesenen Informationen an ein Mobiltelefon (20), an 
das die Lesevorrichtung angeschlossen ist,  
– das Senden einer Signalnachricht, die den von der 
Lesevorrichtung gelesenen Identifikationscode ent-
hält, durch das Mobiltelefon an ein einen Rechner (1) 
und eine Datenbank (2) enthaltendes Kontrollzent-
rum,  
– den Empfang der Signalnachricht durch das Kon-
trollzentrum und das Speichern der in der Nachricht 
enthaltenen Informationen, die in Verbindung mit den 
Identifikationsinformationen des Senders der Signal-
nachricht empfangen wurden, in der besagten Daten-
bank (2), sowie der Zeitmessdaten, wobei diese Da-
tenbank anhand eines Blocks von Informationen ge-
mäß Identifikationscode organisiert ist und alle Sig-
nalnachrichten in diesen Block eingeordnet und da-
tiert werden,  
– die Rücksendung einer den Empfang bestätigen-
den Nachricht durch das Kontrollzentrum (1) an das 
Mobiltelefon (20),  
– die Eintragung von Informationen, welche die vom 
Mobiltelefon empfangenen Zeitgeberdaten enthalten, 
durch die Lese-/Schreibvorrichtung in den Transpon-
derchip.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Senden der in den Chip eingele-
senen Informationen in Form einer Kurznachricht er-
folgt.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Iden-
tifikationsinformationen des Senders der Signalnach-
richt die Telefonnummer des Mobiltelefons (20) des 
Senders umfassen, die vom Kontrollzentrum (1) bei 
Empfang der Signalnachricht von demselben erfasst 
wird.
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4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Emp-
fang einer von einem Mobiltelefon (20) ausgesende-
ten Signalnachricht das Kontrollzentrum (1) an das 
sendende Mobiltelefon eine den Empfang bestäti-
gende Nachricht zurückschickt, und das sendende 
Mobiltelefon auf seinem Bildschirm anzeigt, dass 
eine den Empfang bestätigende Nachricht eingegan-
gen ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kon-
trollzentrum (1) die Zeit berechnet, die zwischen dem 
Empfang der beiden vom selben Mobiltelefon ausge-
sendeten Signalnachrichten, die denselben Identifi-
kationscode beinhalten, vergangen ist.

6.  Vorrichtung zur Zeitüberwachung der Ortsver-
änderung von Gegenständen oder Personen, die ei-
nen Chip (10) in der Art eines Transponders umfasst, 
der gelesen und beschrieben werden kann, indem er 
Identifikationsinformationen speichert, und ein Mobil-
telefon (20), das an eine Transponderchip-Le-
se-/Schreibvorrichtung (31) angeschlossen ist, die 
beschaffen ist, um die vom Chip gespeicherten Iden-
tifikationsinformationen zu lesen, Mittel (32), um das 
Lesen der von einem Chip gespeicherten Informatio-
nen durch die Lesevorrichtung auszulösen, und die 
drahtlose Sendung einer die gelesenen Informatio-
nen enthaltenden Nachricht an ein Kontrollzentrum 
(1), und Mittel zum Speichern der vom Kontrollzent-
rum über das Mobiltelefon erhaltenen Informationen 
in den Transponderchip, wobei diese Informationen 
Zeitmessdaten enthalten, die in einer Datenbank (2) 
des Kontrollzentrums (1) gespeichert sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Transponderchip (10) kon-
taktlos ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Transponderchip (10) 
Speichermittel (14) umfasst, die gleichzeitig gelesen 
und beschrieben werden können, so dass die vom 
Mobiltelefon (20) erhaltenen Informationen und die 
ihm von der Lesevorrichtung (31) übertragenen Infor-
mationen gespeichert werden können.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lesevorrichtung 
(31) des Chips so beschaffen ist, um an den An-
schluss (33) angeschlossen werden zu können, der 
an Mobiltelefonen vorgesehen ist, um einen Rechner 
oder Peripheriegeräte anzuschließen, wobei die 
Chiplesevorrichtung (31) mit Hilfe eines Schaltknop-
fes (32) aktiviert wird, der sich am Gehäuse der Le-
sevorrichtung befindet, wodurch das Lesen eines 
Chips (10) und die Übertragung der gelesenen Infor-
mationen zum Mobiltelefon (20) ausgelöst wird.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Chiplesevor-
richtung (31) in das Gehäuse des Mobiltelefons (20) 
integriert ist und mit Hilfe einer Taste (23) oder über 
sich im Mobiltelefon befindende Befehlsauswahlme-
nüs ausgelöst wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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